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Bürgermeisteramt 

 

 

 

 

 

Vorlage-Nr.: 122/2017 

Az.: FB 3 – Fr. Lang  

Datum: 03.04.2017 

 

Sitzungsvorlage 
 

 

 
Gremium: Sportbeirat 
Am: 27.04.2017 

 

 
Betreff: 
Anpassung der Konzeption 2025 der Kindersportschule der Stadt Kornwestheim und der 
Kornwestheimer Sportvereine 
 
Anlage(n): 
Mitzeichnung 
Konzeption 2025 der Kindersportschule der Stadt Kornwestheim und der Kornwestheimer 
Sportvereine 
 
Beschlussvorschlag: 

Den Änderungen in der Konzeption 2025 der Kindersportschule der Stadt Kornwestheim und 
der Kornwestheimer Sportvereinen zuzustimmen 

 

Beratungsfolge: 

Vorlage an zur  Sitzungsart Sitzungsdatum Beschluss 

Sportbeirat Einbringung nichtöffentlich 27.04.2017  

Verwaltungs- und 
Finanzausschuss 

Vorberatung öffentlich 22.06.2017  

Gemeinderat Beschlussfassung öffentlich 29.06.2017  

 

 
 
Haushaltsrechtliche Deckung 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Entfällt 
 
   
 
Deckungsvorschlag: 
 
Entfällt 
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Sachdarstellung und Begründung: 
 
 Zwischen der Stadt Kornwestheim und den Kornwestheimer Sportvereinen besteht eine 
Konzeption 2025 der Kindersportschule (Anlage 1 – Änderungen in rot). 
 
Diese muss in folgenden Punkten aktualisiert/angepasst werden: 
 
a)  Die Narren-Oberliga e.V. hat zum 31.12.2017 ihre Mitgliedschaft in der Kindersportschule 

gekündigt.  
 
 Durch den Austritt muss die Konzeption entsprechend angepasst werden.  
 
b) In der Konzeption der Kindersportschule wird in Ziffer 2.2 „Vereinsübergreifende 

Sportangebote“ die Handhabung von Kursgebühren mit folgendem Satz geregelt: 
„Darüber hinausgehende Kursgebühren oder Eintrittsgelder müssen begründet sein und 
bedürfen der Zustimmung des Sportbeirates der Stadt Kornwestheim.“ 
 
Da der Sportbeirat nur beratende Funktion hat und keine Beschlussfähigkeit, wird 
vorgeschlagen, den entsprechenden Passus wie folgt zu ändern: „Darüber 
hinausgehende Kursgebühren oder Eintrittsgelder müssen begründet sein und bedürfen 
der Zustimmung der zuständigen politischen Gremien des Gemeinderats der Stadt 
Kornwestheim.“ 

 
c)  In Ziffer 2.5 der Konzeption der Kindersportschule wird die Zusammenarbeit der 

Kindersportschule mit Schulen und Kindergärten beschrieben. Da bei Erstellung der 
Konzeption Ganztagesschulen in Kornwestheim noch nicht existierten, fehlt nun dieser 
Punkt in der Konzeption.  

 
 Die Verwaltung schlägt vor, die Konzeption in Ziffer 2.5, Abschnitt 2 um den Satz: „Einsatz 

hauptamtlicher Lehrkräfte in der Ganztagesschule“ zu ergänzen. Besonders in der 
Ganztagesschule ist eine vermehrte Basisarbeit in der Bewegungserziehung sinnvoll. Hier 
werden auch die Kinder erreicht, deren Eltern keine Affinität zum Sport haben und wo 
motorische Defizite deutlich feststellbar sind. 

 
Die Verwaltung schlägt vor, den entsprechenden Änderungen in der Konzeption 2025 
zuzustimmen. 

 
 
 
 


